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LANDESARBEITSGERICH H �MM Büro Hagen 

IM NAMEN DES VOL� ES 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit 

Erledigt 

J 
.... .... . ......... .

....
..

2 8. JAN. 2022 

Kläger und Berufungskläger 

Prozessbevollmächtigte 

DGB Rechtsschutz GmbH, Büro Hagen, vertreten durch die Geschäftsführung, Kör

nerstraße 43, 58095 Hagen 

g eg en 

Beklagte und Berufungsbeklagte 

Prozessbevollmächtigte 

hat die 5. Kammer des Landesarbeitsgerichts Hamm 

auf die mündliche Verhandlung vom 02.12.2021 

durch die Vorsitzende Richterin am Landesarbeitsgericht  als Vorsitzende 

und den ehrenamtlichen Richter 

und den ehrenamtlichen Richter 

für Recht erkannt: 

Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Arbeitsgerichts 

Hagen vom 28.07.2021 - 2 Ca 2784/20 - abgeändert. 

s. 2121



28.01.2022-15:05 02381 891 283 LAG Hamm 

- 2 - 5 Sa 1030/21 

Die Beklage wird verurteilt, dem Urlaubskonto des Klägers 8 Ur

laubstage hinzuzufügen. 

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. 

Die Revision wird zugelassen. 

Tatbestand 

Die Parteien streiten über die Gutschrift von acht Urlaubstagen für das Jahr 2020. 

Der Kläger ist seit dem 24.11.1993 als Schlosser zu einem Bruttomonatsentgelt von 

zuletzt 3.000,00 € bei der Beklagten beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis findet der 

Manteltarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie NRW Anwendung. 

In der Zeit vom 12.10.2020 bis 21.10.2020 gewährte die Beklagte dem Kläger antrags

gemäß Urlaub im Umfang von acht Tagen. 

Unter dem 14.10.2020 erließ die Stadt H eine Ordnungsverfügung, mit welcher sie 

die Absonderung des Klägers in häusliche Quarantäne für die Zeit vom 09.10.2020 

bis 21.10.2020 anordnete (BI. 26 ff. der Akte), da er zuvor mit einem bestätigten CO

VID-19-Fall in Kontakt gekommen war. 

In der Quarantäneanordnung (BI. 26 - 29 d.A.), auf die im Übrigen Bezug genommen 

wird, heißt es unter anderem: 

„Es ist in dieser Zeit untersagt, ihre Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des 

Gesundheitsamtes zu verlassen. Ferner ist es ihnen in dieser Zeit untersagt, Besuch 

von Personen zu empfangen, die nicht Ihrem Haushalt angehören." 

Der Kläger informierte die Beklagte unverzüglich über die Quarantäne. 
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3. Juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer
der in Nummer 2 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Per
son ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisa
tion und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit
vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung
durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten
haftet.

In den Fällen der Ziffern 2 und 3 müssen die Personen, die die Revisionsschrift unter
zeichnen, die Befähigung zum Richteramt haben. 

Eine Partei, die als Bevollmächtigter zugelassen ist, kann sich selbst vertreten. 

Die elektronische Form wird durch ein elektronisches Dokument gewahrt. Das elektro
nische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 46c ArbGG nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (ERVV) v. 24. November 2017 in der jeweils gelten
den Fassung eingereicht werden. Nähere Hinweise zum elektronischen Rechtsverkehr 
finden Sie auf der Internetseite des Bundesarbeitsgerichts www.bundesarbeitsge
richt.de. 

* eine Notfrist ist unabänderlich und kann nicht verlängert werden.

K S J 

M/i 

- maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig, § 169 Abs. 3 ZPO -
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